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Wien, am 20. Dezember 2016 

 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Niko Alm, Kolleginnen und Kollegen haben am  

9. November 2016 unter der Zahl 10705/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Differenzierung der Rechte zwischen anerkannten und nicht 

anerkannten Religionsgemeinschaften sowie nicht-religiösen Weltanschauungen“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 und 2: 

In der österreichischen Rechtsordnung besteht eine Reihe von Vorschriften, deren 

Vollziehung eine Berücksichtigung weltanschaulicher Fragen erforderlich macht. Diese 

Prüfung ist jeweils im Einzelfall durchzuführen, eine explizite Bezugnahme auf spezifische 

nicht-religiöse Weltanschauungen ist jedoch kaum zu finden. 

 

Hinsichtlich der Unterscheidung von (anerkannten) Kirchen bzw. Religionsgesellschaften und 

Bekenntnisgemeinschaften verweise ich auf die Beantwortung der parlamentarischen 

Anfrage 10707/J durch den Herrn Bundeskanzler. 

 

In meinem Wirkungsbereich bestehen diesbezüglich Anknüpfungspunkte im Bundes-

Stiftungs- und Fondsgesetz 2015, im Meldegesetz 1991, im Namensänderungsgesetz, im 

Personenstandsgesetz 2013, im Sicherheitspolizeigesetz, im Vereinsgesetz 2002, im 

Versammlungsgesetz 1953, im Zivildienstgesetz 1986, in der Anhalteordnung, in der 

Asylgesetz-Durchführungsverordnung 2005, in der Integrationsvereinbarungs-Verordnung, in 
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der Meldegesetz-Durchführungsverordnung, in der Passgesetz-Durchführungsverordnung, in 

der Personenstandsgesetz-Durchführungsverordnung 2013, in der Richtlinien-Verordnung 

und in der Verpflegungsverordnung. 

 

 

 

 

 

 

Mag. Wolfgang Sobotka 

2 von 3 10249/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



3 von 310249/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at




		2017-01-05T10:01:14+0100
	BMI-TRUSTCENTER
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2017-01-05T10:05:35+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




